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Gesetz
über die Anwendung des Rechts
auf internationale zivil-, familien- und arbeitsrechtliche Beziehungen 
sowie auf internationale Wirtschaftsverträge 
- Rechtsanwendungsgesetz -

vom 5. Dezember 1975 
(GBl. I Nr. 46 S. 748)

§ 1
Grundsatz
Die gesetzliche Regelung über die Anwendung des 
Rechts auf internationale zivil-, familien- und ar
beitsrechtliche Beziehungen sowie auf internationa
le Wirtschaftsverträge erfolgt auf der Grundlage der 
allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts. 
Sie dient der ordnungsgemäßen Gestaltung dieser 
Rechtsbeziehungen mit internationalem Charakter 
und sichert die verfassungsmäßig garantierten Rech
te der beteiligten Staatsbürger und Betriebe der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz bestimmt, welches Recht auf Ver
hältnisse des Zivil-, Familien- und Arbeitsrechts mit 
internationalem Charakter sowie auf Rechtsverhält
nisse des internationalen Wirtschaftsverkehrs anzu
wenden ist.
(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind nicht 
anzuwenden, soweit in für die Deutsche Demokrati
sche Republik verbindlichen völkerrechtlichen Ver
trägen etwas anderes festgelegt ist.

§3
Verweisung
Wird durch das Recht eines anderen Staates, auf das 
die Bestimmungen dieses Gesetzes verweisen, auf 
das Recht der Deutschen Demokratischen Republik 
zurückverwiesen, so ist dieses anzuwenden.

§4-
Nichtanwendung des Rechts 
anderer Staaten
Gesetze und andere Rechtsvorschriften eines ande
ren Staates werden nicht angewandt, soweit ihre An
wendung mit den Grundprinzipien der Staats- und 
Rechtsordnung der Deutschen Demokratischen Re
publik unvereinbar ist. In diesem Falle sind die ent
sprechenden Rechtsvorschriften der Deutschen De
mokratischen Republik anzuwenden.

§5
Rechtsanwendung bei Staatenlosen oder 
Bürgern mit mehrfacher Staatsbürgerschaft
Ist nach den Bestimmungen dieses Gesetzes die 
Staatsbürgerschaft für das anzuwendende Recht 
maßgeblich, so ist
a) bei Staatenlosen das Recht des Staates anzuwen

den, in dem sie ihren Wohnsitz oder Aufenthalt 
haben oder zu der maßgeblichen Zeit gehabt ha
ben;

b) bei Bürgern mit mehrfacher Staatsbürgerschaft, 
wenn sie zugleich auch Staatsbürger der Deut
schen Demokratischen Republik sind, das Recht 
der Deutschen Demokratischen Republik anzu
wenden;

c) bei Bürgern mit mehrfacher Staatsbürgerschaft, 
wenn sie nicht zugleich auch Staatsbürger der 
Deutschen Demokratischen Republik sind, das 
Recht des Staates anzuwenden, zu dem die enge
re Beziehung besteht.

§ 6
Handlungsfähigkeit
von Bürgern anderer Staaten
(1) Die Fähigkeit eines Bürgers, durch eigenes Han
deln Rechte und Pflichten begründen zu können, 
wird durch das Recht des Staates bestimmt, dessen 
Bürger er ist.
(2) Die Begründung von Rechten und Pflichten aus 
Verträgen und anderen Rechtsgeschäften durch 
Bürger anderer Staaten und Staatenlose in der Deut
schen Demokratischen Republik ist wirksam erfolgt, 
wenn die Voraussetzungen für die Handlungsfähig
keit nach dem Recht der Deutschen Demokratischen 
Republik vorliegen.

§ 7
Entmündigung und Todeserklärung
Auf die Entmündigung oder die Todeserklärung von 
Bürgern anderer Staaten oder Staatenlose ist das 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik an
zuwenden, soweit die Gerichte der Deutschen De
mokratischen Republik für das Verfahren zuständig 
sind.

100


